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Befreiung von der Gebühr für das Transparenzregister 
 
 
Sehr geehrter Herr Heckens, sehr geehrter Herr Drees, 
 
 
Sie teilten mir mit, dass Bürgerbusvereine eine Gebühr für die Eintra-
gung im Transparenzregister zahlen müssten, obwohl diese ehrenamt-
lich betrieben werden. 
 
Nach § 24 Geldwäschegesetz sind grundsätzlich alle betroffenen Verei-
nigungen verpflichtet, dem Bundesanzeiger Verlag als registerführende 
Stelle für das Transparenzregister Gebühren zu zahlen. Gemeinnützige 
Vereine sind auf Antrag hiervon zu befreien, wobei das Gesetz dies 
grundsätzlich an eine vom Finanzamt bestätigte Gemeinnützigkeit nach 
§§ 52-54 Abgabenordnung (AO) knüpft. 
 
Bei den Bürgerbusvereinen in NRW handelt es sich nach meiner fachli-
chen Wertung um Vereine, in denen durch ehrenamtliche Tätigkeiten 
Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllt werden, sodass diese mit ge-
meinnützigen Vereinen im Sinne der Abgabenordnung vergleichbar 
sind. Die Tätigkeit ist rein ehrenamtlich und der Bürgerbusbetrieb ist, ob-
wohl er formell dem ÖPNV zuzurechnen ist, auf keinerlei Gewinnabsicht 
ausgerichtet.  
 
Ich schlage vor, dieses Schreiben an Ihre Bürgerbusvereine weiterzulei-
ten, damit diese es ihrem Antrag auf Gebührenbefreiung für das Trans-
parenzregister beifügen können. Die Vereine sollten in diesem Antrag 
auf die gewünschte analoge Behandlung zu Vereinen, die nach §§ 52-
54 AO gemeinnützig sind, hinweisen. 
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Eine analoge Behandlung der ehrenamtlichen Bürgerbusvereine zu ge-
meinnützigen Vereinen im Sinne der AO mit der Folge der Gebührenbe-
freiung wird von hier aus befürwortet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Schönhoff  


